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 Veröffentlicht am 20.06.1989

Norm

ASVG §176 Abs1 Z2

Rechtssatz

Auch das bloße Verweilen bei einem Sterbenden nach einem Verkehrsunfall kann eine Hilfeleistung in sonstigen

Unglücksfällen sein (OLG Wien SVSlg 13915); aber nur in der Absicht zu helfen.
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